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Entlastung 2016: Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) 
1. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen für das Haushaltsjahr 2016 (2017/2177(DEC))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss des Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen für das Haushaltsjahr 2016,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 des 
Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen, zusammen mit der Antwort des 
Büros1,

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge2,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der dem Büro für 
die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 zu erteilenden 
Entlastung (05941/2018 – C8-0087/2018),

– gestützt auf Artikel 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates3, insbesondere auf Artikel 208,

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für 

1 ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 79.
2 ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 79.
3 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1.



Asylfragen1, insbesondere auf Artikel 36,

– gestützt auf die delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 
30. September 2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß 
Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates2, insbesondere auf Artikel 108,

– gestützt auf Artikel 94 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-
0083/2018),

1. schiebt seinen Beschluss über die Entlastung des Exekutivdirektors des Europäischen 
Unterstützungsbüros für Asylfragen für die Ausführung des Haushaltsplans des Büros 
für das Haushaltsjahr 2016 auf;

2. legt seine Bemerkungen in der nachstehenden Entschließung nieder;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Exekutivdirektor des Europäischen 
Unterstützungsbüros für Asylfragen, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof 
zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe 
L) zu veranlassen.

1 ABl. L 132 vom 29.5.2010, S. 11.
2 ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42.



2. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zum Rechnungsabschluss 
des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen für das Haushaltsjahr 2016 
(2017/2177(DEC))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss des Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen für das Haushaltsjahr 2016,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 des 
Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen, zusammen mit der Antwort des 
Büros1,

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge2,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der dem Büro für 
die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 zu erteilenden 
Entlastung (05941/2018 – C8-0087/2018),

– gestützt auf Artikel 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates3, insbesondere auf Artikel 208,

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen4, insbesondere auf Artikel 36,

– gestützt auf die delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 
30. September 2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß 
Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates5, insbesondere auf Artikel 108,

– gestützt auf Artikel 94 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-
0083/2018),

1. schiebt den Rechnungsabschluss des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen 

1 ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 79.
2 ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 79.
3 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1.
4 ABl. L 132 vom 29.5.2010, S. 11.
5 ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42.



für das Haushaltsjahr 2016 auf;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Exekutivdirektor des Europäischen 
Unterstützungsbüros für Asylfragen, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof 
zu übermitteln und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
(Reihe L) zu veranlassen.



3. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 mit den 
Bemerkungen, die fester Bestandteil des Beschlusses über die Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen 
für das Haushaltsjahr 2016 sind (2017/2177(DEC))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss über die Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen für das 
Haushaltsjahr 2016,

– gestützt auf Artikel 94 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A8-
0083/2018),

A. in der Erwägung, dass die Entlastungsbehörde es im Zusammenhang mit dem 
Entlastungsverfahren als besonders wichtig erachtet, die demokratische Legitimität der 
Organe der Union weiter zu stärken, und zwar durch mehr Transparenz, eine größere 
Rechenschaftspflicht, die Umsetzung des Konzepts der ergebnisorientierten 
Haushaltsplanung und eine verantwortungsvolle Verwaltung der Humanressourcen;

B. in der Erwägung, dass sich der endgültige Haushalt des Europäischen 
Unterstützungsbüros für Asylfragen (nachstehend „das Büro“) für das Haushaltsjahr 
2016 seinem Einnahmen- und Ausgabenplan1 zufolge auf 65 370 233,75 EUR belief, 
was einer Erhöhung um 309,98 % gegenüber 2015 entspricht; in der Erwägung, dass die 
Aufstockung auf die Erweiterung des Mandats des Amts durch neue bzw. zusätzliche 
Aufgaben zurückzuführen war;

C. in der Erwägung, dass 29 463 600 EUR aus dem Unionshaushalt und 21 710 759 EUR 
aus anderen Beiträgen stammen, bei denen es sich hauptsächlich um 
Finanzhilfevereinbarungen der Kommission handelt, und 1 900 134 EUR aus Beiträgen 
assoziierter Staaten (Königreich Norwegen und Schweizerische Eidgenossenschaft) 
stammen;

D. in der Erwägung, dass der Rechnungshof in seinem Bericht über die 
Jahresrechnung 2016 des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen 
(nachstehend „der Bericht des Rechnungshofes“) erklärt hat, er habe mit angemessener 
Sicherheit feststellen können, dass der Jahresabschluss des Büros zuverlässig sei, dass 
jedoch keine ausreichenden und geeigneten Prüfungsnachweise über die 
Rechtmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Transaktionen 
vorlägen;

1 ABl. C 248 vom 29.7.2017, S. 16.



Folgemaßnahmen zur Entlastung 2013 und 2014

1. verweist mit Besorgnis auf die Zahl der offenen Fragen und anhaltenden 
Korrekturmaßnahmen aufgrund der Anmerkungen des Rechnungshofs in den 
Jahren 2013 und 2014 im Zusammenhang mit den verspäteten Zahlungen, den Normen 
der internen Kontrolle und der hohen Personalfluktuation; fordert das Büro auf, die 
Korrekturmaßnahmen im Laufe des Jahres 2018 möglichst bald abzuschließen und der 
Entlastungsbehörde über die Umsetzung dieser Maßnahmen Bericht zu erstatten;

Grundlage für den eingeschränkten Bestätigungsvermerk zur Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge und den Beschluss, die Erteilung 
der Entlastung aufzuschieben

2. bedauert zutiefst die Feststellungen wesentlichen Ausmaßes, zu denen der 
Rechnungshof in Bezug auf zwei von fünf im Jahr 2016 durchgeführten großen 
Vergabeverfahren gelangte, für die während dieses Jahres Zahlungen anfielen, was 
zeigt, dass das Büro bei seinen Vergabeverfahren nicht strikt genug vorgeht;

3. weist darauf hin, dass zwei der drei Bieter, die an einem geprüften Vergabeverfahren für 
die Erbringung von Reisedienstleistungen auf Grundlage eines 
Dienstleistungsrahmenvertrags im Wert von 4 000 000 EUR für den Zeitraum 2016–
2020 teilnahmen, aufgefordert wurden, zusätzliche Informationen zu jeweils denselben 
Auswahlkriterien vorzulegen; weist darauf hin, dass zwar keiner der beiden die 
angeforderten Informationen (Lebensläufe der Personen, die die Aufgabe beim Büro 
durchführen würden) übermittelte, jedoch nur ein Bieter aus diesem Grund von dem 
Verfahren ausgeschlossen wurde; weist darauf hin, dass der andere Bieter den Zuschlag 
unter der Bedingung erhielt, die entsprechenden Lebensläufe nach Zuschlag des 
Vertrags vorzulegen; ist daher der Ansicht, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung 
bei diesem Vergabeverfahren nicht eingehalten und der Auftrag an einen Bieter 
vergeben wurde, der nicht alle Auswahlkriterien erfüllte; ist der Ansicht, dass der 
Rahmenvertrag und die darauf basierenden Zahlungen des Jahres 2016 in Höhe von 
920 561 EUR daher vorschriftswidrig sind;

4. weist darauf hin, dass das Büro im Februar 2016 einen Rahmenvertrag mit einer 
Laufzeit von zwölf Monaten im Wert von 3 600 000 EUR über Aushilfsleistungen im 
Zusammenhang mit der Bewältigung der Migrationskrise direkt vergab; bedauert, dass 
der Rahmenvertrag an einen vorab ausgewählten Wirtschaftsteilnehmer vergeben 
wurde, ohne dass eines der in der Haushaltsordnung vorgesehenen Vergabeverfahren 
zur Anwendung kam; ist der Ansicht, dass die Vergabe daher nicht im Einklang mit den 
einschlägigen Unionsvorschriften steht und die darauf basierenden Zahlungen des 
Jahres 2016 in Höhe von 592 273 EUR vorschriftswidrig sind;

5. weist darauf hin, dass die Beträge im Zusammenhang mit der Vergabe dieser beiden 
Rahmenverträge 2,9 % der Gesamtausgaben des Büros im Jahr 2016 entsprechen;

6. weist darauf hin, dass das Büro nach eigenen Angaben im Falle des in Absatz 3 
genannten Rahmenvertrags seine Entscheidung aufgrund der Tatsache gefällt hat, dass 
der Auftragnehmer, der den Zuschlag erhalten hat, der einzige Bieter war, der über die 
Kapazität zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen verfügte; nimmt ferner zur 
Kenntnis, dass die Maßnahmen des Büros im Falle des in Absatz 4 genannten 
Rahmenvertrags aufgrund einer besonderen Dringlichkeitssituation durch die 



Flüchtlingskrise erfolgten, die sich zum damaligen Zeitpunkt auf ihrem Höhepunkt 
befand, und einer zusätzlich verschärften Situation durch die Notwendigkeit, die 
Beschlüsse des Rates über dem Büro übertragene Dringlichkeitsaufgaben umzusetzen; 
nimmt zur Kenntnis, dass der unter diesen außergewöhnlichen Umständen ausgewählte 
Auftragnehmer zuvor von einer anderen Agentur der Union in Griechenland unter 
Vertrag genommen worden war; nimmt zur Kenntnis, dass die Entscheidung in einem 
Antrag auf Gewährung einer Ausnahme dokumentiert und genehmigt wurde;

7. fordert das Büro auf, der Entlastungsbehörde bis 15. Juni 2018 Bericht über die 
Maßnahmen zu erstatten, die zur Behebung der vom Rechnungshof ermittelten 
Probleme ergriffen werden;

8. weist darauf hin, dass das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) eine 
Untersuchung der Tätigkeiten des Büros eingeleitet hat; achtet die Unabhängigkeit der 
Untersuchung des OLAF uneingeschränkt, ebenso wie den Umstand, dass keine 
Einzelheiten aus dieser Untersuchung bekanntgegeben werden können, bevor nicht die 
gesamte Untersuchung abgeschlossen ist;

9. ist der Ansicht, dass es unverantwortlich wäre, dem Büro eine Entlastung zu erteilen, 
bevor alle relevanten Informationen in Bezug auf die Tätigkeiten des Büros vollständig 
vorliegen; fordert das OLAF auf, die Entlastungsbehörde unmittelbar nach Abschluss 
der Untersuchung über deren Ausgang zu unterrichten, damit alle relevanten Ergebnisse 
in den Bericht über die Entlastung des Büros für das Haushaltsjahr 2016 aufgenommen 
werden können;

Bemerkungen zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge

10. entnimmt dem Bericht des Rechnungshofs, dass das Büro im August 2016 ein offenes 
Verfahren (fünf Lose) zur Vergabe eines Rahmenvertrags zur Deckung seines Bedarfs 
an Kulturmittlern/Dolmetschern in verschiedenen Ländern lancierte; weist ferner darauf 
hin, dass der Gesamtwert des Rahmenvertrags für die vier vergebenen und geprüften 
Lose (Lose 2–5) 60 000 000 EUR über vier Jahre betrug; stellt fest, dass diese vier Lose 
an denselben Bieter als ersten Auftragnehmer in der Kaskade vergeben wurden; weist 
darauf hin, dass dieser Auftragnehmer die finanziellen Anforderungen der 
Auswahlkriterien (Jahresumsatz in Höhe von 1 000 000 EUR) jedoch nur für zwei der 
drei Vorjahre erfüllte und für das andere Jahr mit einer gemeinnützigen Organisation 
eine Verpflichtungserklärung abgeschlossen wurde, wonach diese ihren „Umsatz“ dem 
Auftragnehmer zur Verfügung stellt (Eignungsleihe); weist erneut darauf hin, dass es 
gemäß der Haushaltsordnung möglich ist, hinsichtlich der finanziellen und 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf andere Unternehmen zurückzugreifen; bedauert 
allerdings, dass im vorliegenden Fall nicht klar ist, wie der „Umsatz“ dieser 
gemeinnützigen Organisation zur Verfügung gestellt werden könnte, und es auch nicht 
ersichtlich ist, wie diese angesichts der Art ihrer Tätigkeiten dazu beitragen könnte, die 
geforderten Leistungen zu erbringen; ist der Ansicht, dass das Büro das Angebot hätte 
ablehnen müssen, da es den an den Bieter gestellten Anforderungen an die 
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nachweislich nicht gerecht wird; ist 
der Ansicht, dass der Rahmenvertrag und alle damit verbundenen Zahlungen 
vorschriftswidrig sind, wobei im Jahr 2016 keine Zahlungen geleistet wurden;



Haushaltsführung und Finanzmanagement 

11. weist mit Besorgnis darauf hin, dass die Bemühungen um die Überwachung der 
Haushaltsmittel im Laufe des Haushaltsjahres 2016 zu einer niedrigen Vollzugsquote 
von 80,64 % geführt haben; weist ferner darauf hin, dass die Ausführungsquote bei den 
Mitteln für Zahlungen bei 63,40 % lag;

12. weist darauf hin, dass das Arbeitsprogramm des Büros drei Mal und sein Haushaltsplan 
vier Mal überarbeitet wurde, um den tiefgreifenden Umwälzungen Rechnung zu tragen, 
die sich im Laufe des Jahres 2016 vollzogen haben, insbesondere der deutlichen 
Zunahme der operativen Unterstützungstätigkeiten des Büros in Hotspots in manchen 
Mitgliedstaaten und der Umsetzung der Erklärung EU-Türkei; fordert das Büro auf, den 
Sonderbericht Nr. 6/2017 des Rechnungshofs mit dem Titel „Reaktion der EU auf die 
Flüchtlingskrise: das ‚Hotspot-Konzept‘“ zu berücksichtigen, und fordert den 
Rechnungshof auf, dem Folgebericht zu diesem Sonderbericht – um den das Parlament 
ersucht hat, um den Hotspots als Teil des umfassenderen Asylsystems der EU und der 
Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen – Vorrang einzuräumen;

Mittelbindungen und Übertragungen

13. weist darauf hin, dass unter Titel II („Verwaltungsausgaben“) Mittelbindungen in Höhe 
von 2 500 000 EUR auf das folgende Haushaltsjahr übertragen wurden, was 43,9 % 
entspricht, während sich dieser Betrag im Jahr 2015 auf 1 076 583 EUR belief, was 
36,9 % entspricht; nimmt zur Kenntnis, dass die Mittelbindungen hauptsächlich die IT-
Infrastruktur, Dienstleistungen in den Bereichen Übersetzung und Veröffentlichung, 
Unternehmensberatung und Kosten für Verwaltungsratssitzungen betreffen, über die 
gegen Ende 2016 Verträge geschlossen oder erst 2017 Rechnungen ausgestellt wurden;

14. weist darauf hin, dass Übertragungen oft teilweise oder vollständig dadurch 
gerechtfertigt sind, dass die operationellen Programme der Agenturen auf mehrere Jahre 
ausgelegt sind, und daher nicht notwendigerweise auf Schwächen bei der Planung und 
Ausführung des Haushaltsplans hindeuten bzw. nicht grundsätzlich dem 
Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit widersprechen, insbesondere wenn sie von dem 
Büro im Voraus geplant und dem Rechnungshof mitgeteilt werden;

Mittelübertragungen

15. weist darauf hin, dass der Exekutivdirektor 2016 20 Mittelübertragungen innerhalb des 
Haushaltsplans vornahm, um Haushaltsdefizite auszugleichen und den exponentiell 
wachsenden Mittelbedarf in den Hotspots zu decken, insbesondere im Anschluss an die 
Erklärung EU-Türkei; weist mit Besorgnis darauf hin, dass eine der vier zwischen 
Titeln vorgenommenen Mittelübertragungen per Beschluss des Exekutivdirektors 
ausgeführt wurde, obwohl sie den in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a der 
Finanzregelung des EASO1 als Grenze festgelegten Wert von 10 % überschritt; weist 
darauf hin, dass die Mittelübertragung bald darauf im Rahmen der zweiten Änderung 
des Haushaltsplans 2016 vom Verwaltungsrat gebilligt wurde;

16. weist darauf hin, dass das Büro aufgrund der Migrationskrise seinen Haushalt im 

1 Beschluss Nr. 20 des Verwaltungsrats des Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen vom 27. Dezember 2013 über die Finanzregelung des EASO. 



Jahr 2016 viermal abgeändert hat, um auf Forderungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten nach einer Ausweitung der Tätigkeiten in Anbetracht des Anstiegs der 
Zahl ankommender Asylbewerber im Zeitraum 2015/2016 zu reagieren; ist der Ansicht, 
dass das Büro Schwierigkeiten hatte, diese Mittel auszuschöpfen, was fallweise 
Annullierungen und Mittelübertragungen sowie Schwierigkeiten bei der Einhaltung der 
Haushalts- und Finanzvorschriften zur Folge hatte; betont, dass dieses Problem in der 
Zukunft behoben werden muss;

Beschaffungs- und Personalpolitik 

17. bedauert, dass in Bezug auf die der Jahresrechnung des Büros zugrunde liegenden 
Zahlungen zwei der fünf geprüften Vergabeverfahren vorschriftswidrig waren und die 
entsprechenden Zahlungen, die 2,9 % der Gesamtausgaben ausmachten, ebenfalls 
vorschriftswidrig waren; weist außerdem darauf hin, dass ein vorschriftswidriger 
zusätzlicher Rahmenvertrag, für den keine Zahlungen geleistet wurden, unterzeichnet 
wurde; stellt fest, dass das Büro 2017 bereits Abhilfemaßnahmen ergriffen hat, indem es 
die Verträge, die infolge dieser Verfahren geschlossen wurden, durch neue Verträge 
ersetzte; fordert das Büro auf, sicherzustellen, dass sich derartige Unregelmäßigkeiten 
nicht wiederholen;

18. weist mit Besorgnis darauf hin, dass von den 4 861 Zahlungen, die das Büro im Jahr 
2016 abwickelte, 2 007 (41 %) nach Ablauf der gesetzlichen Frist geleistet wurden; 
weist jedoch auch darauf hin, dass dies hauptsächlich auf die massive Aufstockung der 
Haushaltsmittel zurückzuführen ist; nimmt zur Kenntnis, dass die operativen 
Tätigkeiten des Büros nach eigenen Angaben rasant angestiegen sind, sodass deutlich 
mehr Finanztransaktionen von derselben Anzahl von Mitarbeitern abgewickelt werden 
mussten; würdigt die einzelnen Maßnahmen, die das Büro ergriffen hat, um Abhilfe zu 
schaffen; nimmt zur Kenntnis, dass sich durch diese Maßnahmen die Zahlungen 
voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2017 normalisieren sollten; fordert 
das Büro auf, der Entlastungsbehörde über die Folgen dieser Maßnahmen Bericht zu 
erstatten;

19. entnimmt dem Bericht des Rechnungshofs, dass öffentliche Auftraggeber schriftlich 
Aufklärung über die wesentlichen Bestandteile der Preise oder Kosten verlangen 
müssen, wenn diese ungewöhnlich niedrig zu sein scheinen, und dem Bieter 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen; weist jedoch darauf hin, dass das Büro 
bei zwei Losen (Lose 3 und 5) zur Beauftragung von Kulturmittlern/Dolmetschern in 
verschiedenen Ländern finanzielle Angebote erhalten hat, die 50 % bzw. 31 % unter den 
nächsten niedrigsten Angeboten lagen; bedauert zutiefst, dass dies zwar darauf 
hindeutet, dass die Angebote ungewöhnlich niedrig waren, das Büro es jedoch nicht als 
erforderlich erachtete, den Bieter diesbezüglich um weitere Erklärungen zu ersuchen;

20. weist erneut darauf hin, dass die Kommission im Jahr 2014 im Namen von mehr als 
50 Organen und Einrichtungen der Union (einschließlich des Büros) einen 
Rahmenvertrag mit einem Auftragnehmer über den Erwerb von Softwarelizenzen sowie 
über Wartungs- und Unterstützungsleistungen abschloss; weist darauf hin, dass der 
Auftragnehmer des Rahmenvertrags als Zwischenhändler zwischen dem Büro und 
Lieferanten, die den Bedarf des Büros decken können, fungiert; weist darauf hin, dass 
der Auftragnehmer des Rahmenvertrags für diese Zwischenhändlerdienste Aufschläge 
zwischen 2 % und 9 % auf die Lieferantenpreise erhält; weist ferner darauf hin, dass im 
Jahr 2016 Zahlungen in Höhe von insgesamt 534 900 EUR an den Auftragnehmer des 



Rahmenvertrags geleistet wurden; bedauert, dass das Büro weder die berechneten Preise 
und Aufschläge systematisch mit den Angeboten der Lieferanten abglich noch die dem 
Auftragnehmer des Rahmenvertrags ausgestellten Rechnungen systematisch überprüfte; 
entnimmt der Antwort des Büros, dass es ab dem 1. Januar 2018 systematische 
Kontrollen für alle Angebote über 135 000 EUR hätte einführen sollen;

21. stellt fest, dass sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen des Büros 
angesichts der deutlichen Zunahme der ihm übertragenen Aufgaben im Frühjahr 2016 
wiederholt aufgestockt wurden; nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass beschlossen 
wurde, die interne Organisationsstruktur des Büros unter Berücksichtigung seiner neu 
hinzugekommenen Aufgaben zu straffen, damit diese Ressourcen wirksam eingesetzt 
und verwaltet werden; weist darauf hin, dass der Verwaltungsrat am 12. Mai 2016 wie 
vom Exekutivdirektor vorgeschlagen eine neue Organisationsstruktur für das Büro 
annahm; fordert das Büro auf, der Entlastungsbehörde Bericht über die Verbesserungen 
zu erstatten, die diese neue Organisationsstruktur voraussichtlich mit sich bringt;

22. weist darauf hin, dass das Büro zum 31. Dezember 2016 über 136 Bedienstete – sowohl 
im aktiven Dienst als auch mit der Wahrnehmung eines Mandats beauftragt – verfügte, 
von denen 86 Bedienstete auf Zeit (von 91 im Haushaltsplan der Union bewilligten 
Stellen), 43 Vertragsbedienstete und 7 abgeordnete nationale Sachverständige waren; 
weist darauf hin, dass 63,2 % der Bediensteten Frauen und 36,8 % Männer waren; 
fordert das Büro auf, darauf zu achten und in künftigen Einstellungsverfahren darauf 
Rücksicht zu nehmen, dass sich der Anteil der Frauen und Männer am Personal die 
Waage hält;

23. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass in der operativen Stellenkategorie ein 
Anstieg von 58,18 % im Jahr 2015 auf 63,31 % im Jahr 2016 zu verzeichnen war, was 
auf den rasanten Anstieg der operativen Tätigkeiten im Laufe des Jahres 2016 
zurückzuführen ist;

24. weist darauf hin, dass das Büro eine Beschwerde im Anschluss an eine erfolglose 
Probezeit erhalten hat; fordert das Büro auf, die Entlastungsbehörde zu unterrichten, 
sobald es der Beschwerde abgeholfen hat;

25. weist darauf hin, dass sich die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Mitarbeiter des Büros 
2016 im Durchschnitt auf insgesamt 2,4 Tage beliefen; nimmt mit einer gewissen Sorge 
zur Kenntnis, dass das Büro es unterlassen hat, Bericht über die Haushaltsmittel oder 
die Anzahl der Tage zu erstatten, die 2016 je Mitarbeiter für Maßnahmen im Bereich 
des Wohlergehens aufgewandt wurden; bedauert, dass das Büro es unterlassen hat, wie 
vom Parlament gefordert im Jahr 2016 umgesetzte Maßnahmen im Bereich des 
Wohlergehens aufzuführen;

26. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass das Büro noch keine Strategie zur Verhinderung 
von Mobbing umgesetzt hat; fordert das Büro auf, im Rahmen der Strategie für den 
Schutz der Menschenwürde und zur Vorbeugung von Mobbing und sexueller 
Belästigung ein Netz von Vertrauenspersonen einzurichten und 
Sensibilisierungsveranstaltungen durchzuführen, auf seiner Intranetseite 
Standardinformationen über Mobbing bereitzustellen und ein Programm für 
Berufseinsteiger einzuführen, das einen Vortrag über Gesundheit und Wohlergehen 
einschließt; 



Transparenz, Demokratie sowie Vermeidung und Bewältigung von Interessenkonflikten

27. nimmt zur Kenntnis, dass das Büro nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2018 
einen praktischen Leitfaden zur Bewältigung und Vermeidung von Interessenkonflikten 
sowie verbindliche Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern ausarbeiten wird; 
fordert das Büro auf, der Entlastungsbehörde über die Umsetzung dieser Maßnahme 
Bericht zu erstatten;

28. weist darauf hin, dass das Büro den Druck auf die Mitglieder des Verwaltungsrats 
erhöhen wird, ihre Interessenerklärungen zur Veröffentlichung zu übermitteln; weist 
erneut darauf hin, dass Transparenz ein entscheidender Faktor ist, wenn es darum geht, 
das Vertrauen der Unionsbürger in die Organe der Union aufrechtzuerhalten; fordert das 
Büro auf, der Entlastungsbehörde über diesen Punkt Bericht zu erstatten;

29. stellt fest, dass das Büro nicht auf die Frage geantwortet hat, ob sämtliche Treffen mit 
Lobbyisten aufgezeichnet und veröffentlicht wurden; fordert das Büro auf, der 
Entlastungsbehörde eine Antwort zu übermitteln;

30. weist darauf hin, dass das Büro im Jahr 2016 acht Anträge auf Zugang zu Dokumenten 
erhielt, wovon es in sieben Fällen uneingeschränkten Zugang zu dem jeweiligen 
Dokument gewährte und in einem Fall den Zugang verweigerte, da ihm keine 
Informationen vorlagen, es jedoch auf die zuständigen Behörden verwies;

31. weist darauf hin, dass das Büro über keine Dienstfahrzeuge verfügt, jedoch gedenkt, in 
Zukunft zwei Dienstfahrzeuge zu erwerben;

Wichtigste Erfolge

32. würdigt die drei wichtigsten Erfolge, die das Büro im Jahr 2016 verzeichnen konnte:

– tatkräftige Unterstützung der Mitgliedstaaten, insbesondere von Griechenland und 
Italien, im Umgang mit dem beispiellosen und anhaltenden Druck auf ihre 
Asylsysteme,

– uneingeschränkte Unterstützung bei der Umsetzung der Umsiedlungsregelung der 
Union in Italien und Griechenland für Personen, die eindeutig internationalen 
Schutz benötigen,

– Ausweitung der Tätigkeiten zur zeitnahen und wirksamen Bewältigung von 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der kohärenten Umsetzung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems;

33. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass 2016 218 Ausbilder an 15 vom Büro 
veranstalteten Ausbilder-Schulungen teilnahmen; weist ferner darauf hin, dass das Büro 
auf nationaler Ebene 361 Schulungen auf seiner E-Learning-Plattform „EASO Training 
Curriculum“ für 5 833 Beamten der Mitgliedstaaten veranstaltet hat;



Interne Kontrollen

34. weist darauf hin, dass zu Beginn des Jahres 2016 von den 16 Normen für die interne 
Kontrolle vier teilweise und eine nicht umgesetzt war; weist darauf hin, dass das Büro 
die fehlenden Durchführungsbestimmungen zum Statut ausgearbeitet (3. Norm für die 
interne Kontrolle), ein System zur jährlichen Leistungsbewertung eingeführt (4. Norm), 
zum ersten Mal ein Risikomanagementverfahren angewandt (6. Norm), eine IT- und 
eine Projektmanagement-Governance-Charta angenommen (7. Norm) und bei der 
Festlegung und Umsetzung von Vorschriften für die Dokumentenverwaltung 
Fortschritte erzielt hat, die sich in der Annahme der Strategie für die 
Dokumentenverwaltung äußern (11. Norm); fordert das Büro auf, der 
Entlastungsbehörde Bericht über die Verbesserungen zu erstatten, die die Umsetzung 
dieser Normen mit sich bringt;

35. entnimmt dem Bericht des Rechnungshofs, dass in der Finanzhilfevereinbarung für die 
Anschaffung und anschließende Spende an den griechischen Staat von 
90 Fingerabdruckscannern und 90 kompatiblen Computern (Ausstattung) über einen 
Betrag von 1 100 000 EUR festgelegt war, dass die Ausstattung an die IT-Abteilung der 
Polizei in Athen zu liefern und von dort auf die Hotspots auf den griechischen Inseln zu 
verteilen ist; weist erneut darauf hin, dass gemäß der Beschreibung der Maßnahme 
Mitarbeiter des Büros vor Ort anwesend sein sollten, um die ordnungsgemäße 
Lieferung, Einrichtung und anschließende Eigentumsübergabe der Ausstattung an die 
griechische Polizei zu gewährleisten; bedauert jedoch zutiefst, dass keine Bediensteten 
des Büros an Ort und Stelle waren, um diese Forderung zu erfüllen, und dass die 
Bestätigung der zuständigen griechischen Behörden darüber, dass das 
Ausstattungsmaterial im Februar und Anfang März 2016 an die Hotspots geliefert und 
seinem beabsichtigen Zweck zugeführt wurde, erst im Juli 2017 einging; entnimmt der 
Antwort des Büros, dass es die Bestätigung der Lieferung und Einrichtung der Geräte in 
den Hotspots von den griechischen Behörden erstmals am 23. Mai 2016 erbeten hatte;

36. stellt fest, dass sich das Büro im Jahr 2016 mit verschiedenen Herausforderungen in 
seinem operativen Umfeld konfrontiert sah, wozu nicht nur die beträchtliche 
Aufstockung seiner Haushaltsmittel und die Erweiterung seiner Aufgaben, sondern auch 
der signifikante Anstieg der Anzahl an Vorgängen, die Neubesetzung des Postens des 
Rechnungsführers mit mehreren Interimslösungen sowie die Einführung eines 
papierlosen Arbeitsablaufsystems zählten; bedauert, dass diese erheblich veränderte und 
instabile Lage weder durch die Neuvalidierung des Rechnungsführungssystems noch 
durch die Einführung eines Systems für regelmäßige Ex-post-Überprüfungen von 
Vorgängen abgefedert wurde; entnimmt der Antwort des Büros, dass die erneute 
Überprüfung des Rechnungsführungssystems für 2017 vorgesehen war und mittelfristig 
eine Strategie für die Ex-post-Überprüfung geplant ist;

Interne Prüfungen

37. weist darauf hin, dass das Büro im Jahr 2016 einer vom Internen Auditdienst (IAS) 
durchgeführten Prüfung des Haushaltsvollzugs und der Umsetzung des 
Beschaffungsplans beim Büro unterzogen wurde; weist darauf hin, dass die Prüfer die 
laufenden Bemühungen des Büros würdigten, einen ordnungsgemäßen Ablauf von 
Verwaltungsverfahren wie dem Haushaltsvollzug und der Beschaffung zu 
gewährleisten, während es sich gleichzeitig operativen Herausforderungen im 
Zusammenhang mit seiner Rolle in der Flüchtlingskrise gegenübersah; nimmt mit 



Genugtuung zur Kenntnis, dass das Büro den Haushaltsvollzug deutlich verbessert hat 
und die Ausführung des Haushaltsplans für zufriedenstellend befunden wurde; weist 
ferner darauf hin, dass das Ausmaß der Mittelübertragungen zwar verhältnismäßig hoch 
war, diese jedoch als gerechtfertigt erachtet wurden; ist der Ansicht, dass das Büro seine 
Planung für Vergabeverfahren für Verwaltungsausgaben konsolidieren sollte; weist 
darauf hin, dass die Überwachung von Verfahren und einzelnen Verträgen, die als Teil 
eines Rahmenvertrags abgeschlossen werden, durchaus ausbaufähig ist und daher weiter 
verstärkt werden sollte; weist darauf hin, dass das Büro nach wie vor mit dem Internen 
Auditdienst zusammenarbeitet, um konkrete Maßnahmen zur Minimierung der 
ermittelten Risiken auszuarbeiten; fordert das Büro auf, der Entlastungsbehörde Bericht 
über die Maßnahmen zu erstatten, die zur Verbesserung der Vergabeverfahren ergriffen 
werden;

38. weist darauf hin, dass die Umsetzung von drei Aktionsplänen, die das Ergebnis dreier in 
den Jahren 2014 und 2015 durchgeführter Prüfungen waren, zu Beginn des Jahres 2016 
noch ausstand; nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass das Büro 19 von 20 noch zu 
ergreifenden Folgemaßnahmen zu vom Internen Auditdienst durchgeführten Prüfungen 
abgeschlossen hat; weist darauf hin, dass das Büro davon ausgeht, dass es der einen 
Empfehlung, die noch nicht umgesetzt worden ist, nachkommen wird, sobald die neue 
Verordnung zum Ausbau des Büros zu einer eigenständigen Agentur angenommen 
worden ist;

Sonstige Bemerkungen

39. weist darauf hin, dass die Kommission am 4. Mai 2016 einen Vorschlag für eine neue 
Verordnung1 vorlegte, mit der das Büro zu einer eigenständigen Agentur ausgebaut 
werden sollte;

40. weist erneut darauf hin, dass das Büro gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 
Nr. 439/20102 eine unabhängige externe Bewertung der erzielten Ergebnisse in Auftrag 
zu geben hat; weist darauf hin, dass sich die Bewertung thematisch auf den 
Unionsmehrwert und die Effizienz und Wirkung des Büros, mit denen es zur 
Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, einschließlich des neuen 
Legislativpakets im Asylbereich, beiträgt, erstreckte; weist darauf hin, dass die externen 
Bewerter ihre Feststellungen und Empfehlungen im Januar 2016 dem Verwaltungsrat 
vorlegten; weist darauf hin, dass das Büro zustimmte, einen Aktionsplan für die 
Umsetzung der neun Empfehlungen der externen Bewerter auszuarbeiten; fordert das 
Büro auf, der Entlastungsbehörde über die Umsetzung des Aktionsplans Bericht zu 
erstatten;

41. fordert das Büro auf, seine Verfahren der internen Kontrolle zu verbessern; begrüßt die 
Abhilfemaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Annahme neuer Normen der 
internen Kontrolle bereits ergriffen wurden; weist darauf hin, dass die Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge nicht ordnungsgemäß geplant werden, und erinnert das 
Büro daran, wie wichtig es ist, auch in einem Krisenumfeld eine ordnungsgemäße 
Planung durchzuführen; entnimmt dem Bericht des Rechnungshofs, dass das Büro 

1 COM(2016)0271.
2 Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 

Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen 
(ABl. L 132 vom 29.5.2010, S. 11).



65 Container im Gesamtwert von 852 136 EUR erwarb und errichtete, die als mobile 
Büros in den griechischen und italienischen Hotspots genutzt werden sollen; weist 
darauf hin, dass einige der Container an Standorten platziert wurden, an denen ähnliche, 
nicht im Eigentum des Büros befindliche Container standen, die in der Folge bei 
Ausschreitungen zerstört wurden; weist darauf hin, dass das Büro die 65 Container nicht 
gegen solche Schadensfälle versichert hat, da es eine solche Versicherung nicht als 
kostenwirksam erachtet hat; weist darauf hin, dass das Büro seine MwSt.-
Rückerstattungen für 2014 und 2015 nicht fristgerecht gefordert hat; begrüßt, dass die 
Rückerstattungen mittlerweile abgeschlossen sind;

42. weist darauf hin, dass das Büro seinen Mietvertrag geändert hat und im zweiten 
Halbjahr 2016 seine Büroräume um einen zusätzlichen Teil des Gebäudes, in dem sich 
die Räumlichkeiten des Büros befinden, erweitert hat; stellt fest, dass die Anzahl der 
Mitarbeiter aufgrund der Ausweitung des Zuständigkeits- und Aufgabenbereichs bis 
zum Ende des Jahres 2020 auf 500 ansteigen dürfte, wodurch sich der Bedarf an 
Büroräumlichkeiten drastisch erhöht; fordert das Büro auf, der Entlastungsbehörde über 
die voraussichtlichen Auswirkungen dieser Erhöhung auf den Haushaltsplan Bericht zu 
erstatten;

43. nimmt die Eröffnung von Büroräumlichkeiten in Rom und Athen und die wachsende 
Rolle des Büros in der Union zur Kenntnis, die ein Beleg dafür sind, dass das Büro 
näher an die Hotspots heranrückt;

44. nimmt die Ernennung von Verbindungsbeamten bei den Organen der Union in Brüssel 
und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache zur Kenntnis, die dem 
Ziel dient, die Beziehungen zu vertiefen und die Zusammenarbeit in Bereichen von 
gemeinsamem Interesse zu erleichtern;

45. entnimmt den Antworten des Büros, dass dieses mit der Kommission umfassende 
Informationen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union austauscht und sich streng an den Rat der Generaldirektion Migration und 
Inneres der Kommission hält und entsprechende Vorkehrungen trifft, nicht zuletzt im 
Hinblick auf den Ausbau des Büros zu einer neuen Asylagentur der Europäischen 
Union;

46. bringt seine Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass das Büro der 
Entlastungsbehörde eine Antwort auf die Frage schuldig geblieben ist, welche 
Bemühungen es unternimmt, um ein kosteneffizientes und umweltfreundliches 
Arbeitsumfeld zu gewährleisten und den CO2-Ausstoß zu verringern oder 
auszugleichen; fordert das Büro auf, auch die Auswirkungen seiner Tätigkeiten auf die 
Umwelt zu bedenken, insbesondere da es bald bis zu 500 Mitarbeiter beschäftigen wird;

o

o o

47. verweist im Zusammenhang mit weiteren Bemerkungen horizontaler Art im 
Entlastungsbeschluss auf seine Entschließung vom 18. April 20181 zur Leistung, 
Haushaltsführung und Kontrolle der Agenturen.

1 Angenommene Texte dieses Datums, P8_TA(2018)0133.


